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„Jesus hat Sie lieb“
Ein Call-Center kann einen Mitarbeiter 
kündigen, der seine Telefongespräche 
mit den Worten „Jesus hat Sie lieb, vielen 
Dank für Ihren Einkauf bei QVC und ei-
nen schönen Tag“ beendet.
Das Landesarbeitsgericht Hamm ent-
schied, dass sich der Mitarbeiter arbeits-
vertragswidrig verhalten hat, indem er 
trotz ausdrücklich erteilter Anweisung des 
Arbeitgebers nicht darauf verzichten woll-
te, sich am Ende eines jeden Verkaufstele-
fonats mit den Worten „Jesus hat Sie lieb, 
vielen Dank für Ihren Einkauf bei QVC 
und einen schönen Tag“ von den Anrufern  
zu verabschieden.
Das Landesarbeitsgericht wies auf das 
Spannungsfeld zwischen Glaubensfreiheit 
und unternehmerischer Betätigungsfrei-
heit hin. Es stellte fest, dass der tiefgläu-
bige Kläger in nicht ausreichendem Maße 

Arbeitsrecht
Heimliche Videoüberwachung am 
Arbeitsplatz bei Unterschlagungsver-
dacht?
Nicht jeder pauschale Verdacht auf Un-
terschlagung durch beschäftigte Arbeit-
nehmer rechtfertigt eine heimliche Video- 
überwachung seitens 
des Arbeitgebers. Nur 
wenn tatsächlich nach-
prüfbare Anhaltspunk-
te für einen Verdacht 
oder eine bestimmte Tat 
vorliegen, kommt nach 
umfassender Interessen-
abwägung eine heimliche 
Überwachung des Arbeitsplatzes in Be-
tracht. Dies geht aus zwei Entscheidungen 
des Arbeitsgerichts Düsseldorf hervor. 
Arbeitsgericht Düsseldorf, Urteil vom 
03.05.2011 – 11 Ca 7326/10 und 9 BV 
183/10  –

hat darlegen können, warum er in innere 
Nöte gekommen wäre, hätte er im Rah-
men seiner beruflichen Tätigkeit bei der 
Beklagten darauf verzichtet, die ansonsten 
bei der Beklagten übliche Grußformel um 
die Worte „Jesus hat Sie lieb“ zu ergän-
zen. Nach Auffassung des Landesarbeits-
gerichts muss ein Arbeitnehmer, der sich 
darauf beruft, dass die Befolgung einer 
Arbeitsanweisung ihn in seiner Glaubens-
freiheit beeinträchtigt, nachvollziehbar 
darlegen, dass er ohne innere Not nicht 
von einer aus seiner Sicht zwingenden 
Verhaltensregel absehen könne. 
Landesarbeitsgericht Hamm, Urteil vom 
20.04.2011 – 4 Sa 2230/10  –

Mietrecht
BGH: Verjährung eines Erstattungs-
anspruchs bei unwirksamer Schön-
heitsreparaturklausel
Der Erstattungsanspruch eines Mieters 
für die Kosten einer Renovierung ver-
jährt auch dann nach sechs Monaten ab 
Rückgabe der Mietsache, wenn die Re-
novierung infolge einer unerkannt un-
wirksamen Schönheitsreparaturklausel 
vorgenommen wurde. Dies geht aus ei-

ner Entscheidung des 
Bundesgerichtshofs 
hervor.
Im zugrunde liegen-
den Streitfall waren 
der Kläger und sei-
ne Ehefrau bis Ende 
2006 Mieter einer 
Wohnung der Beklag-
ten in Freiburg. Der 
Mietvertrag enthielt 
eine Formularklausel, 

die den Mietern die Durchführung von 
Schönheitsreparaturen nach einem star-
ren Fristenplan auferlegte. Der Kläger 
und seine Ehefrau ließen die Wohnung 
vor der Rückgabe am Ende des Miet-
verhältnisses für 2.687 Euro renovieren. 
Später erfuhren sie, dass sie zur Ausfüh-
rung dieser Arbeiten wegen der Unwirk-
samkeit der Schönheitsreparaturklausel 
nicht verpflichtet waren. Mit seiner am 
22. Dezember 2009 eingereichten Klage 
hat der Kläger, dem die Ansprüche seiner 
Ehefrau abgetreten wurden, die Zahlung 
von 2.687 Euro nebst Zinsen begehrt.
Der Bundesgerichtshof entschied, dass 
der eingeklagte Erstattungsanspruch 
bei Klageerhebung bereits verjährt war, 
weil die in § 548 Abs. 2 BGB enthalte-
ne Verjährungsfrist von sechs Monaten 
ab Beendigung des Mietverhältnisses 
auch Ersatzansprüche des Mieters we-
gen Schönheitsreparaturen erfasst, die er 
in Unkenntnis der Unwirksamkeit einer 
Renovierungsklausel durchgeführt hat.
Bundesgerichtshof, Urteil vom 04.05.2011 
– VIII ZR 195/10 –

Internetrecht / Vertragsrecht
Haftung für Ebay-Konto
Der Inhaber eines Ebay-Kundenkontes 
haftet nicht automatisch, wenn sein Kon-
to unbefugt genutzt wird. Im Streitfall 
wurde über das Konto einer Frau eine 
Gastronomieeinrichtung im Wert von 
rund 34.000 Euro zur Versteigerung an-
geboten. Als sie dies bemerkte, nahm sie 
das Angebot aus dem Netz. Zu diesem 
Zeitpunkt hatte ein anderer Ebay-Nutzer 
bereits 1.000 Euro geboten. Dieser ver-
langte nun von der Frau rund 33.000 Euro 
Schadenersatz.
Der BGH wies die Klage ab. Auch bei 
Internet-Geschäften seien die Regeln des 
Stellvertretungsrechts anwendbar, wenn 
durch die Nutzung eines fremden Namens 
beim Geschäftspartner der Anschein er-
weckt werde, es solle mit dem Namens-
träger ein Geschäft abgeschlossen wer-
den. Erklärungen, die unter dem Namen 
eines anderen abgegeben worden seien, 
verpflichten den Namensträger daher nur, 
wenn sie in Ausübung einer bestehenden 
Vertretungsmacht erfolgen oder vom Na-
mensträger nachträglich genehmigt wor-
den sind oder wenn die Grundsätze über 
die Duldungs- oder die Anscheinsvoll-
macht eingreifen.
Bundesgerichtshof, Urteil vom 11.05.2011 
– VIII ZR 289/09 –
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Trotz gewissenhafter Bearbeitung der 
Beiträge kann eine Haftung für deren Inhalt 
nicht übernommen werden. Verbindliche 
Auskünfte können nur im Rahmen eines 
Mandatsverhältnisses erteilt werden. 

Sozialversicherungsrecht
Unfallversicherung bei Nachbar-
schaftshilfe
Nachbarschaftshilfen, die über den Rah-
men alltäglicher Gefälligkeiten hinaus-
gehen und von wirtschaftlichem Wert 
sind, fallen unter den Schutzbereich der 
gesetzlichen Unfallversicherung. Somit 
steht also nicht nur ein Beschäftigter un-
ter dem Schutz der gesetzlichen Unfall-
versicherung, sondern auch derjenige, 
der beschäftigungsähnlich handelt. Dies 
geht aus einer Entscheidung des Bayeri-
schen Landessozialgerichts hervor.
Im zugrunde liegenden Fall hatte ein 
Ruheständler ein zur Dachrenovierung 
aufgestelltes „Blitzgerüst“ genutzt, um 
in Nachbarschaftshilfe den Giebel der 
Doppelhaushälfte seines Nachbarn zu 
streichen. Für Arbeiten dieser Art war 
das Gerüst nicht geeignet, es stürzte um 
und der Ruheständler erlitt tödliche Ver-
letzungen. Seine Witwe machte gegenü-
ber der Berufsgenossenschaft geltend, ihr 
Ehemann sei 
für den Nach-
barn „wie ein 
Beschäftigter“ 
tätig gewesen 
und habe da-
mit unter dem 
Schutz der gesetzlichen Unfallversiche-
rung gestanden.
Das Bayerische Landessozialgericht gab 
der Witwe Recht. Unter dem Schutz der 
gesetzlichen Unfallversicherung steht 
nicht nur ein Beschäftigter, sondern auch 
wer beschäftigungsähnlich handelt. Dann 
ist das Haftungsrisiko dem nutznießen-
den Unternehmen zuzurechnen. Dies 
war hier der Fall, weil der Verunfallte mit 
seinem Fachkönnen und entsprechend 
dem Willen des Nachbarn umfangreiche-
re Malerarbeiten von wirtschaftlichem 
Wert erbracht hatte.
Bayerisches Landessozialgericht, Urteil 
vom 29.03.2011 – L 3 U 255/10 –

Verkehrsrecht / Schadenersatzrecht
Mietwagenkosten nicht unbegrenzt
Der Geschädigte eines Verkehrsunfalls 
kann seine Kosten für die Anmietung 
eines Ersatzfahrzeugs nicht unbegrenzt 
ersetzt verlangen. Sind erheblich güns-
tigere Mietpreise auf dem Markt zu er-
zielen, ist der Geschädigte gehalten, 
Vergleichsangebote einzuholen. Erstattet 
wird ihm dann lediglich der günstigere 
Tarif. Dies geht aus einer Entscheidung 
des Oberlandesgerichts Koblenz hervor.
Im zugrunde liegenden Streitfall hatte 
die Klägerin nach einem Verkehrsunfall 
für drei Wochen ein Ersatzfahrzeug an-
gemietet, wodurch tatsächlich Kosten in 
Höhe von 3.016,65 Euro entstanden wa-
ren. Unter Zugrundelegung eines bekann-
ten Mietpreisspiegels, der die üblichen 
Mietwagenkosten nach einem Verkehrs-
unfall auflistet, wären 2.588,25 Euro an-
gemessen gewesen. Selbst diese Kosten 

Verkehrsrecht
Radwegbenutzungspflicht
Die Benutzungspflicht für Radwege kann 
unter engen Voraussetzungen sogar für 
Radwege angeordnet werden, die nicht 
den Mindestanforderungen der Verwal-
tungsvorschrift zur Straßenverkehrsord-
nung entsprechen. Dies entschied der 
Bayerische Verwaltungsgerichtshof.
Im zugrunde liegenden Streitfall wurde 
die Berufung eines Radfahrers zurückge-
wiesen, der sich gegen die Radwegbenut-
zungspflicht auf der Rosenheimerstraße 
in München (zwi-
schen Friedenstra-
ße und Orleans-
straße) zur Wehr 
gesetzt hatte. Die 
Verwaltungsvor-
schrift sieht vor, 
dass gekennzeich-
nete Radwege eine 
Mindestbreite von 1,50 Metern aufweisen 
müssen. Die tatsächliche Breite des frag-
lichen Radwegs bewegt sich zwischen 
0,72 und 1,29 Metern. Nach Auffassung 
des Bayerischen Verwaltungsgerichts-
hofs durfte trotzdem die Radwegbenut-
zung angeordnet werden, weil auf der 
Straße eine auf besonderen örtlichen 
Verhältnissen beruhende Gefahr im Sin-
ne der Straßenverkehrsordnung vorliege 
und die Gefährdung nochmals deutlich 
gesteigert würde, wenn Radfahrer die 
Fahrbahn mitbenutzten. Die Benutzung 
des vorhandenen Radwegs sei zumutbar 
und sein Ausbau sei aufgrund der örtli-
chen Gegebenheiten nicht ohne weiteres 
möglich.
Bayerischer Verwaltungsgerichtshof, 
Urteil vom 06.04.2011 – 11 B 08.1892 –

wollte die beklagte Versicherung nicht 
ersetzen. Sie legte drei deutlich güns-
tigere Angebote anderer Anbieter auf 
dem örtlich relevanten Markt vor, die 
in der Höhe sogar noch erheblich unter 
dem nach dem Mietpreisspiegel ermit-
telten Betrag lagen (das günstigste ca. 
900 Euro) und zahlte der Klägerin vor 
dem Prozess einen Betrag, der noch über 
diesen Angeboten lag.
Das Gericht wies darauf hin, dass die 
Klägerin beweisen müsse, dass die von 
ihr geltend gemachten Mietwagenkosten 
erforderlich und angemessen gewesen 
seien. Allein der Hinweis auf den Miet-
preisspiegel genüge nicht. Dieser könne 
zwar grundsätzlich eine Orientierungs-
hilfe sein, es bestehe aber keine Pflicht 
des Gerichts, die erforderlichen Mietwa-
genkosten daran zu orientieren.
Vorliegend lagen aus Sicht des Gerichts 
konkrete Anhaltspunkte vor, dass das 
Ersatzfahrzeug zu günstigeren Konditio-
nen habe gemietet werden können. Die 
Klägerin sei vor der Anmietung gehalten 
gewesen, nach günstigeren Tarifen zu 
fragen oder Konkurrenzangebote ein-
zuholen, weil sie Bedenken gegen die 
Angemessenheit des geforderten Preises 
hätte haben müssen. Die Anmietung des 
Fahrzeuges sei erst drei Tage nach dem 
Unfall erfolgt, so dass auch keine Eil- 
oder Notsituation vorgelegen habe.
Oberlandesgericht Koblenz, Hinweisver-
fügung vom 26.01.2011 –  12 U 221/10 –

die Zahlungsvorgänge auf seinem Konto 
zu informieren, ob online, am Auszugs-
drucker oder per Zusendung. Für die Er-
füllung dieser Pflicht darf kein Entgelt er-
hoben werden. Dies ist nur in gesetzlich 
vorgesehenen Ausnahmefällen möglich, 
etwa wenn der Kunde eine zusätzliche 
Zusendung ausdrücklich verlangt.
Landgericht Frankfurt am Main, Urteil 
vom 08.04.2011 – 2-25 O 260/10 –

Bankrecht
Gebühren für unaufgeforderte Über-
sendung von Kontoauszügen
Banken, die ihren Kunden unaufgefordert 
einen Kontoauszug zusenden, dürfen für 
diese Leistung kein Entgelt verlangen. 
Dies hat das Landgericht Frankfurt am 
Main entschieden.
Im zugrunde liegenden Fall legten die Ge-
schäftsbedingungen der Deutschen Bank 
fest, dass Kunden den Kontoauszug per 
Post zugeschickt bekommen, sofern sie 

diesen nicht innerhalb 
von 30 Bankarbeits- 
tagen am Kontoauszugs-
drucker abrufen. Dafür 
sollten die Kunden ein 
Entgelt von 1,94 Euro 
zahlen. Ähnliche Ge-
bührenklauseln für die 
so genannten Zwangs-

kontoauszüge verwenden zahlreiche an-
dere Banken und Sparkassen.
Hiergegen klagte die Verbraucherzentrale 
Bundesverband, da sie das Entgelt als un-
zulässig kritisierte. Eine Bank ist grund-
sätzlich gesetzlich verpflichtet, den Kun-
den mindestens einmal im Monat über 


